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2882. Bau- und Niveaulinien. Am 31. März 1966 ersuchte
der Gemeinderat Meilen u  Genehmigung seines Beschlusses
vom 29. Januar 1963 betreffend  estsetzung von Bau- und Ni¬
veaulinien an der Seiden asse TT. Kl. Nr. 18. Gemäss Zeu nis
des Bezirksrates Meilen vom 6. Juli 1964  ind  e en den am,
28. Juni 1963 i  kantonalen Amtsblatt veröffentlichten und
den betroffenen Grundei entümern schriftlich mitgeteilten
Beschluss keine Rekurse mehr anh ngig.

Die Seiden a se verbindet die Seestr sse, Hauptverkehrs¬
strasse F, I. Kl. Nr. 1, mit der Ber strasse I. Kl. Nr. 2. Ihrer
Bedeutun  entspricht der auf 23 m festgesetzte Baulinienab¬
stand. Die Baulinien weisen zum Teil bei den Einmündun en
der Quartierstrassen, soweit dies die Verkehrsverhältnisse er¬
fordern, Abschrägungen auf. Die mit Re ierungsratsbeschluss
Nr. 600 vom 9. M rz 1939  enehmigte ber seitige Baulinie de 
Seestrasse ist im Ein üncTungsbereich der Seidengasse  uf e¬
hoben und neu festgesetzt  orden. Die dadurch entstehenden
kleinen Baulinienlücken können bei der späteren Neufest¬
setzung der Baulinien an der Seestrasse durch Erweiterun 
dieser letzteren geschlossen werden. Die Vorlage ist zweck¬
mässi . Von der Geneh igung ist jedoch die östliche Baulinie
der Seidengasse, vom Schnittpunkt mit der bestehenden B u-
linie_der Seestra se bis zu  Abschrägun  bei der Einmündun 
der pro ektierten Ror uet trasse, auszuschliessen, da die
Strassenführimg hier noch weiter abz klären ist.

Die Niveaulinie weist eine Maximalstei ung von 4,43 %
auf.

Auf Antrag der Baudirektion
beschliesst der Re ierun srat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vo . 29. Janu¬
ar 1963 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien
an der Seiden asse II. Kl. Nr. 18 und die Aufhebun  und Neu¬
festsetzung de  Baulinien der Seestrasse wird mit Ausnahme
der östlichen Baulinie der Seestrasse, vom Schnittpunkt mit
der bestehenden Baulinie bis zur Abschrä un  bei der Ein¬
mündun  der projektierten Rorguetstrasse, genehmigt.

II. Der Gemeinderat Meilen wird eingeladen, die vorste¬
hen e Teilgenehmi ung öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Meilen unter Rück¬
sendun  je eines Planexempl res mit Genehmi un svermerk,
den Bezirksrat Meilen  owie an die Direktion der öffentli¬
chen Bauten.

Zürich, den 4. Au ust 1966.
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